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Stadt Liestal Quartierplanung "Oristalstrasse"

I Gesetzliche Grundlage

Die Gemeinden sind gestützt auf die kantonale Raumplanungs- und Baugesetzgebung dazu ver-

pflichtet, ihre Planungsentwilrfe zu Nutzungsplanungen sowie auch zu allfälligen Mutationen zu

Nutzungsplanungen öffentlich bekannt zu machen. Die Bevölkerung kann zu diesen EntwlJrfen

entsprechende Einwendungen erheben und Vorschläge einreichen. Der Stadtrat prtift die Einwen-

dungen und Vorschläge, nimmt dazu Stellung und fasst die Ergebnisse in einem Bericht zusammen

(= vorliegender Bericht). Dieser Bericht ist öffentlich aufzulegen und die Auflage ist zu publizieren.

Das Mitwirkungsverfahren dient dazu, bereits in einer frirhen Planungsphase, d.h. bevor rechts-

kräftige Beschlüsse gefasst werden, allfällige Problempunkte rechtzeitig zu eruieren. Damit können

nicht erkannte Probleme und berechtigte Anliegen, die evtl. später zur Ergreifung von Rechtsmitteln

führen können, bereits in der Entwurfsphase der Planung gebührend berücksichtigt werden, wenn

sie sich im Rahmen der Zielsetzungen als sachdienlich erweisen. J

Gegenstand der öffentlichen Mitwirkung

Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens waren Entwärfe zu folgender Quartierplanung

. Quartierplan "Oristalstrasse", Situation und Schnitte, 1:500

. Quartierplan-Reglement "Oristalstrasse"

Durchführung des Verfahrens

Das Mitwirkungsverfahren gemäss S 2 RBV wurde wie folgt durchgefijhrt:

2

3

Publikation Mitwirkungsverfahren:

Mitwirkungsfrist:

Mitwirkungsveranstaltung:

Einsichtnahmemöglichkeit:

Mitwirkungseingaben bis am:

Mitwirkungseingaben

Liestal aktuell Nr. 795 vom 4. Juni 2015

Vom 04. Juni bis 19. Juni 2015

Stadtbauamt Liestal

Homepage der Stadt Liestal

19. Juni 2015 (schriftlich / Poststempel)

4 Mitwirkende haben eine Eingabe eingereicht
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Stadt Liestal

4 Eingaben und Stellungnahmen des Stadtrates

Eíngabevon EingabeÍnhalt zusammøgeåssf

Quartierplanung "Oristalstrasse'

Sdlungnahme/Bescålússe des SÞdeafes

I Kenntnisnahme.

Wk danken für lhre Hinweise. lhre Überlegungen sind vollständig nachvollziehbar. Die Stadt

klärt das Bedürfnis nach Kindergarten-PläEen in jeder grrjsseren Quartierplanung ab. ln unmil
telbarere Nähe zur Quartierplanung besteht ein Doppel-Kindergarten. Mit diesem ist das Be
dürfnis im Quartier abgedeckt. Betreffend Kinderkrippe (KK) ist neu beim Spital eine KK eröffnet

worden. Dort hat es momentan noch freie KrippenpläEe.

Die Verlagerung von Neubauten vom Hang in die Ebene hat nicht nur geologische und bautech-

nische Vorteile, sondem wird auch aus ökologischen Gesichtspunkten abgeleitet. Durch die

Quartierplanung soll der grosszügige Grünanteil am Hang erhalten bleiben. Die Fläche am

Hang hat einen hohen ökologischen Wert für die Stadt Liestal. Gemäss Landschaftsentwick-

lungskonzept der Stadt ist der Bereich als hochwerlige Glatthafenriese ausgewiesen. Weiter ist

sie im Reptilieninventar beider Baselenthalten. Durch den grosszügigen Grünbereich ist zudem

die Durchgängigkeit für Kleintiere sichergestellt, welche auch gênügend PlaE frir Unterschlüpfe

bietet.

Die Absicht der Grundeigentümer besteht dadn den Grossteil der Überbauung zu erhalten und

zu renovieren. Die Stadt kann die Privatinteressen der Grundeigentümer nicht beeinflussen, sie

ist aber zuversíchtlich, dass die Grundeigentümerschaft mit der Überbauung mietergerecht um-

geht.

r' eintreten

HerWilly Mesmer,

Oristalstrasse 27

(Pazelle Nr.875)

Frau Barbara Storti,

Oristalstrasse 22c

(Pazelle Nr.794)

Legende le?te Spalte:

Grundsätsliches

. Begnisst, dass durch die verdichtete Landnutzung in der Ebene

der Hang freigehalten wird.

Kindertñppe / Kindergarten

. Ungenügende Krippenplätze(sowie Kindergärten,Schulhaus-

bauten) aufgrund wachsender Bevölkerung vorhanden. lm vorlie-

genden Fall bietet sich die Moglichkeit in einem bestehenden e
der zu renorrierenden Gebäude die Nutzung einer Kinderkrippe

und/oder Kindergarten im Partene vozusehen.

Lage der Bebauung

. Bauherrin erhält Moglichkeit an der Stnasse zu bauen, anstelle

am'bautechnisch schwierigen' Hang.

Günstiger Wohnungsbau

' Die Bauhenin soll, im Gegenzug zur erhaltenen Mehmutzung,

günstige Wohnungen realisieren. Die Hälfte der Wohnungen sol-

len renoviert werden, sodass der Wohnraum für die heutigen

Mieter (ältere Leute, junge Familien) erhalten sowie auch bezahl-

bar bleibt.
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- nicht eintreten (r') te¡lwe¡se e¡ntreten
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Stadt Liestal

Hen Robert Braun-

schweig

Oristalstrasse 23

(Pazelle Nr.873)

Frau Anita Duttweiler-Bi-

laney,

Oristalstrasse 58

(Pazelle Nr.662)

Liestal, 15. September 201 5

Stadt Liestal

Für den Stadtrat

Stadtpräsident

Lukas Ott

Legende letzte Spalte:

Quartierladen

. Mit der vorliegenden Planung würde der VOLG-Laden entfallen

Verkehrskapazitäten

. Bereits heute Rückstaus bis zum Areal der Quartierplanung.

. Bei einer Verdichtung des Areals ist auch der entstehende Mehr-

verkehr zu beachten.
. Verkehrsführung beim Bahnhof/ Kantonalbank überprüfen.

Verkehr

. Zu- und Wegifahrt zur unterirdischen Autoeinstellhalle bar'. der

Aussenparkierung vom Gebäude Nr, 58 ist unübersichtlich (Kur-

venbereich, Sträucher) und birg Gefahren.
. Damit die Fahzeuge von Liestal in Richtung Nuglar frühzeitig er-

kennt werden können, wäre ein Spiegel wünschenswert.

Der Stadtverwalter

Benedikt

Quartierplanung'Oristalstrasse"

Der VOLG-Laden bleibt bestehen. Durch die Quartierplanung kann der Laden sogar vergrössert

werden.

Die Verkehrsprobleme im Bereich Bahnhof / Kantonalbank sind bekannt. Die Stadt arbeitet zu-

sammen mit dem Kanton an diesem Problem und ist daran interessiert eine vemünftige Lösung

zu finden.

Bei einer Emeiterung der Einstellhalle müssen die Sichtverhältnisse und eventuelle weitere

Massnahmen geprüft werden.

Die Unfallstatistik der Polizei Basel-Landschaft 01.01.20'10 bis31.12.2014 zeigt bei den beste-

henden Arealzufahrten keíne Unfallanhäufung. Das Tieñauamt hat im Vorpnifungsverfahren

bezüglich den Areal-Zu- und Wegfahrten keine Bedingungen gestellt.

r' eintreten
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- nichteintreten (r') teilweise eintreten
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